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und Schlepplifte   
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Die Unfallverhütungsvorschriften sind Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Sicher
heit und Gesundheit bei der Arbeit – BGVorschriften (BGV).

Durchführungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhütungsvor
schriften normierten Schutzziele erreicht werden können. Sie schließen andere, mindes
tens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitglied
staaten der Europäischen Union oder der Türkei oder anderer Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben 
können. Durchführungsanweisungen enthalten darüber hinaus weitere Erläuterungen zu 
Unfallverhütungsvorschriften.

Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder der Türkei oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Prüfberichte be
rücksichtigt, wenn die den Prüfberichten dieser Stellen zugrunde liegenden Prüfungen, 
Prüfverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleichwertig 
sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in der Normen
reihe EN 45000 niedergelegten Anforderungen erfüllen.

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und 
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 
(ABI. EG Nr. L 204 S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 20. Juli 1998 (Abl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.
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I.  Geltungsbereich 

§ 1 Geltungsbereich

(1)  Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Seilschwebebahnen und Schlepplifte. 

(2)  Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt nicht für Kabelkrane. 

DA zu § 1 Abs. 2:

Siehe DIN 150011 „Krane; Begriffe; Einteilung nach der Bauart“. 

II.  Begriffsbestimmungen 

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1)  Seilschwebebahnen im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind kraftbetriebene 
Anlagen, mit denen Personen in Fördermitteln befördert oder Güter mit Fördermitteln 
transportiert werden; dabei werden die Fördermittel von Seilen getragen. 

(2)  Schlepplifte im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind kraftbetriebene Anla-
gen, mit denen auf Sportgeräten stehende oder sitzende Personen mittels Fördermitteln 
gezogen werden; dabei werden die Fördermittel von Seilen getragen. 

(3)  Arbeits- und Verkehrsbereich im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift umfasst 
die ständigen Arbeitsplätze und die Verkehrswege für Personen. 

(4)  Instandhaltungsplätze im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind Arbeitsplät-
ze, die von Flurebene nicht unmittelbar erreicht werden können, von denen aus Instandhal-
tungsarbeiten an maschinellen und elektrischen Anlagenteilen sowie an Fördermitteln 
durchgeführt werden. 

DA zu § 2 Abs. 1:

 Zu den Seilschwebebahnen gehören Kabinenbahnen, Sesselbahnen. Zu den Seilschwebe
bahnen zum Gütertransport gehören Materialseilbahnen und Sprengseilbahnen. Mit Spreng
seilbahnen werden bei Schneefeldsprengungen Sprengladungen an die für die Zündung vor
gesehene Stelle gebracht. 
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 Zur Anlage gehören die für den Betrieb der Seilschwebebahnen unmittelbar erforderlichen 
maschinellen, elektrischen und baulichen Einrichtungen, z. B. Fördermittel, Antriebs ein
richtungen, Förderseile, Stationen, Stützen.

 Zu den Anlagen gehören auch diejenigen Einrichtungen neben, über und unter dem Fahr be
reich, durch die Versicherte in Verbindung mit bewegten Fördermitteln gefährdet werden kön
nen.

 Fahrbereich ist der von bewegten Fördermitteln einschließlich der transportierten Güter in  
Anspruch genommene Raum. 

 Zu den Fördermitteln für Personen gehören Kabinen und Sessel sowie deren Tragwerke, Lauf
werke und Klemmeinrichtungen sowie Arbeitsgehänge, die als Standplätze zur Durch führung 
von Instandhaltungsarbeiten dienen.

 Zu den Fördermitteln für Güter gehören z. B. Kübel, Behälter sowie deren Tragwerke, Lauf
werke und Klemmeinrichtungen.

DA zu § 2 Abs. 2:

Zu den Schleppliften gehören z. B. Skilifte, Wasserskilifte. 

 Zur Anlage gehören die für den Betrieb der Schlepplifte unmittelbar erforderlichen maschi
nellen, elektrischen und baulichen Einrichtungen, z. B. Fördermittel, Antriebs ein rich tungen, 
Förderseile, Stationen, Stützen.

 Zu den Anlagen gehören auch diejenigen Einrichtungen neben und unter dem Fahrbereich, 
durch die Versicherte in Verbindung mit bewegten Fördermitteln gefährdet werden können.

Sportgeräte sind z. B. Skier, Snowboards und ähnliche Geräte, Schlitten.

Fördermittel von Schleppliften sind z. B. Schleppgehänge, Schleppbügel. 

DA zu § 2 Abs. 3:

 Zu den ständigen Arbeitsplätzen gehören z. B. Steuerstände, Ein und Ausstiegsstellen, Lade
stellen.

Verkehrswege für Personen sind z. B. Wege zu ständigen Arbeitsplätzen.

 Siehe auch § 4 Abs. 4 Arbeitsstättenverordnung. 

DA zu § 2 Abs. 4:

Instandhaltung umfasst Wartung, Inspektion und Instandsetzung. 

 Unmittelbar können Teile der Anlage erreicht werden, wenn hierfür z. B. Leitern nicht erfor
derlich sind. 
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III.  Bau und Ausrüstung 

§ 3 Allgemeines

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Seilschwebebahnen und Schlepplifte (An-
lagen) entsprechend den Bestimmungen dieses Abschnittes III beschaffen sind. 

(2) Für Seilschwebebahnen zum Gütertransport, die unter den Anwendungsbereich der 
Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten für Maschinen (89/392/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie des Rates vom 
20. Juni 1991 (91/368/EWG), und für Seilschwebebahnen und Schlepplifte, die unter den 
Anwendungsbereich der Richtlinie des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvor-
schriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeits mitteln durch 
Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/655/EWG) fallen, gelten die folgenden Bestimmungen. 

(3) Für Seilschwebebahnen zum Gütertransport, die unter den Anwendungsbereich der 
Richtlinie 89/392/EWG fallen und nach dem 31. Dezember 1992 erstmals in Betrieb genom-
men werden, gelten anstatt der Beschaffenheitsanforderungen dieses Abschnittes die Be-
schaffenheitsanforderungen des Anhangs I der Richtlinie. Der Unternehmer darf diese Seil-
schwebebahnen zum Gütertransport erstmals nur in Betrieb nehmen, wenn ihre 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie durch eine EG-Konformitätserklä-
rung nach Anhang II sowie das EG-Zeichen nach Anhang III der Richtlinie nachgewiesen 
ist. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für Seilschwebebahnen zum Gütertransport, die den Anforderungen 
dieses Abschnittes entsprechen und bis zum 31. Dezember 1994 in den Verkehr gebracht 
worden sind. 

(5) Seilschwebebahnen und Schlepplifte einschließlich Seilschwebebahnen zum Güter-
transport, die nicht unter Absatz 3 fallen, müssen spätestens am 1. Januar 1997 mindestens 
den Anforderungen der Richtlinie 89/655/EWG entsprechen.

DA zu § 3 Abs. 3:

 Beschaffenheitsanforderungen für Seilschwebebahnen zum Gütertransport enthalten die §§ 
4 bis 7, 10 Abs. 1 bis 6, §§ 11 bis 13 und 15. 

§ 4 Kennzeichnung 

Die Tragfähigkeit der Fördermittel muss bei Seilschwebebahnen in Stationen oder an Förder-
mitteln deutlich erkennbar und dauerhaft angegeben sein. Dies gilt nicht für Fördermittel, 
bei denen durch die Bauart verhindert ist, dass sie mehr als zulässig belastet werden.
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§ 5 Betriebsanleitung 

Für den sicheren Betrieb der Anlagen muss eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache mit 
den erforderlichen Angaben vorhanden sein. 

DA zu § 5:

Hierzu gehören insbesondere Angaben über 

•  technische Daten, 

•  Ingangsetzen der Anlage, 

•  Stillsetzen der Anlage, 

•  Überwachung der Sicherheitseinrichtungen, 

•  Wartung und Prüfung, 

•  Beseitigung von Störungen, 

•  zulässige Ladung und Art der Ladungssicherung bei Materialseilbahnen, 

•  Auf und Abbau von ortsveränderlichen Anlagen. 

§ 6 Anlagen und Fördermittel 

Anlagen und Fördermittel müssen so beschaffen sein, dass sie ihrem Bestimmungszweck 
entsprechend sicher betrieben werden können. 

DA zu § 6:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn z. B. 

•   Seilschwebebahnen für Personen entsprechend den Vorschriften für den Bau und Betrieb 
von Seilbahnen (BOSeil), 

•   Schlepplifte entsprechend den Vorschriften für den Bau und Betrieb von Schleppaufzügen 
(BOSchlepp)

 oder entsprechend anderen staatlichen Vorschriften gebaut sind und wenn 

•	 	Materialseilbahnen und Sprengseilbahnen nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik berechnet, gestaltet und gebaut sind. 
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§ 7 Gefahrstellen 

(1)  Gefahrstellen an maschinellen Einrichtungen und Fördermitteln müssen im Arbeits- 
und Verkehrsbereich sowie im Bereich von Instandhaltungsplätzen durch sicher heits-
gerechtes Gestalten vermieden sein. 

(2)  Lassen sich im Arbeits- und Verkehrsbereich sowie im Bereich von Instandhaltungs-
plätzen Gefahrstellen nicht durch sicherheitsgerechtes Gestalten nach Absatz 1 vermei-
den, müssen diese durch trennende Schutzeinrichtungen gesichert sein. 

(3)  Abweichend von Absatz 2 sind Schutzeinrichtungen an Seilauflaufstellen nur im Ar-
beits- und Verkehrsbereich erforderlich. 

DA zu § 7 Abs. 1:

Gefahrstellen sind z. B. Quetschstellen, Scherstellen, Fangstellen, Einzugstellen.

 Quetschstellen sind z. B. vermieden, wenn die Abstände nach DIN EN 349 „Sicherheit von Ma
schinen – Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen“ nicht unter
schritten werden.

 Siehe hierzu auch Nr. 2.8 Anhang 1  Betriebssicherheitsverordnung.

DA zu § 7 Abs. 2:

 Diese Forderung ist z. B. erfüllt durch Verkleidungen, Verdeckungen, Umzäunungen, Umweh
rungen.

§ 8 Sicherheitsabstände zwischen Fördermitteln und Teilen der Umgebung 

(1)  Zwischen Fördermitteln und Teilen der Umgebung in den Stationen muss im Arbeits- 
und Verkehrsbereich ein seitlicher Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m bis zu einer 
Höhe von 2,0 m über der jeweiligen Standfläche der Versicherten vorhanden sein. 

(2)  Absatz 1 gilt nicht für ortsfeste Einrichtungen, die baulich oder betrieblich bedingt in 
den durch den Sicherheitsabstand bestimmten Raum hineinragen müssen und als Gefahr-
stellen erkennbar sind. 

(3)  Absatz 1 gilt nicht für von Hand bewegte Fördermittel in Abstellanlagen. 

(4)  Unter Fördermitteln von Seilschwebebahnen muss folgender Sicherheitsabstand 
vorhanden sein: 
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	 •   0,12 m bei Standflächen neben Fördermitteln, bis zu einer Tiefe von mindestens 
0,15 m von der Außenkante der Fördermittel an deren Längsseite, 

	 •   0,5 m über Teilen von begehbaren Bauwerken oder Maschinen, 

	 •   2,5 m über ständigen Arbeitsplätzen und Verkehrswegen für Personen, 

	 •   0,5 m über Fahrzeugen auf Verkehrswegen. 

(5)  Absatz 4 gilt nicht für Fördermittel von Seilschwebebahnen im Ein- und Auslaufbe-
reich. 

DA zu § 8 Abs. 1:

 Bei der Bemessung des Sicherheitsabstandes sind Pendelbewegungen der Fördermittel zu 
berücksichtigen.

DA zu § 8 Abs. 2:

Solche Einrichtungen sind z. B. Bahnsteige, Rampen.

 Erkennbar als Gefahrstellen sind diese Einrichtungen z. B., wenn sie durch ihre Form auffallen 
oder durch Anstrich oder Beleuchtung kenntlich gemacht sind. 

 Kennzeichnung siehe Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheits und Gesundheitsschutz kenn
zeichnung am Arbeitsplatz“ (BGV A8). 

DA zu § 8 Abs. 4:

 Bei der Bemessung des Sicherheitsabstandes sind pendelnde und belastete Fördermittel zu 
berücksichtigen.

§ 9 Fördermittel 

(1)  Fördermittel, in oder auf denen Versicherte mitfahren, müssen so gestaltet sein, dass 
ein sicherer Aufenthalt möglich ist. 

(2)  An oder auf Fördermitteln müssen Standplätze, von denen aus Arbeiten an Teilen der 
Anlage durchgeführt werden, mit sicherer Standfläche und Geländer ausgerüstet sein. Ar-
beitsgehänge müssen zusätzlich mit Ablagen für Werkzeuge und Hilfsmittel ausgerüstet 
sein. 

(3)  Abweichend von Absatz 2 müssen Griffe zum Festhalten und Anschlagpunkte zum 
Anschlagen von Sicherheitsgeschirren vorhanden sein, wenn die Eigenart der Fördermittel 
oder der durchzuführenden Arbeiten ein Geländer nicht zulassen. 
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(4)  Standflächen zum Mitfahren müssen so angeordnet sein, dass zwischen ihnen und 
Teilen der Anlage, unter denen die Fördermittel durchfahren, jeweils eine lichte Höhe von 
mindestens 2,0 m vorhanden ist. Standflächen, von denen aus gearbeitet wird, müssen so 
angeordnet sein, dass eine ergonomisch günstige Arbeitshaltung eingenommen werden 
kann. 

(5)  Sitzflächen zum Mitfahren müssen so angeordnet sein, dass zwischen ihnen und Tei-
len der Anlage, unter denen die Fördermittel durchfahren, jeweils eine lichte Höhe von min-
destens 1,2 m vorhanden ist. 

(6)  Standplätze müssen sicher erreichbar sein. 

(7)  Müssen Versicherte von Stützen oder Bergungseinrichtungen auf Fördermitteln über-
steigen, müssen an den Fördermitteln Einrichtungen für ein sicheres Übersteigen vorhan-
den sein. 

(8)  Für die Bergung von Versicherten aus Fördermitteln müssen Einrichtungen vorhan-
den sein. 

DA zu § 9 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn z. B. 

•   eine ausreichend bemessene Sitz und Standfläche vorhanden ist 

 und

•   Seitenwände oder Geländer vorhanden sind. 

 Geländer siehe Technische Regeln für Betriebssicherheit „Gefährdung von Personen durch Ab 
sturz – Allgemeine Anforderungen“ (TRBS 2121). 

DA zu § 9 Abs. 2:

Die Forderung nach sicherer Standfläche ist erfüllt, wenn 

•   sie eine ausreichende Tragfähigkeit aufweist, 

•   ihre Oberfläche trittsicher ist 

 und

•   keine Stolperstellen vorhanden sind. 

Fördermittel siehe Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 1. 
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DA zu § 9 Abs. 4:

Anlagenteile, unter denen Fördermittel durchfahren, sind z. B. Laufrollen, Abweiser. 

DA zu § 9 Abs. 6:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn z. B. Steigleitern, Überstieghilfen vorhanden sind. 

DA zu § 9 Abs. 7:

 Einrichtungen an Fördermitteln für ein sicheres Übersteigen sind z. B. Trittrasten an Sesselge
hängen.

Bergungseinrichtungen sind z. B. Seilfahrgeräte, Bergungsfahrzeuge. 

DA zu § 9 Abs. 8:

Solche Einrichtungen sind z. B. Abseilgeräte, Leitern. 

§ 10 Arbeitsbühnen und Arbeitspodeste 

(1)  Instandhaltungsplätze müssen mit ortsfesten Arbeitsbühnen ausgerüstet sein. 

(2)  Arbeitsbühnen müssen mit sicherer Standfläche und Geländer ausgerüstet sein. Sie 
müssen so angebracht sein, dass die der Instandhaltung unterliegenden Teile sicher er-
reichbar sind. 

(3)  Abweichend von Absatz 1 müssen an Stationen von Sesselbahnen, Materialseil-
bahnen, Sprengseilbahnen und Schleppliften, bei denen aus technischen Gründen Arbeits-
bühnen nicht angebracht werden können, ortsfeste Arbeitspodeste vorhanden sein. 

(4)  Abweichend von Absatz 1 sind an Stützen von Kleinkabinenbahnen, Sesselbahnen, 
Mate rialseilbahnen, Sprengseilbahnen und Schleppliften ortsfeste Arbeitspodeste zu-
lässig. 

(5)  Abweichend von den Absätzen 3 und 4 müssen ortsveränderliche Arbeitsbühnen vor-
handen sein, wenn aus technischen Gründen Arbeitspodeste nicht angebracht werden kön-
nen. 

(6)  Zur sicheren Durchführung von betriebsmäßig erforderlichen Arbeiten an Teilen der 
Anlage, die von der Flurebene nicht erreicht werden können, müssen sichere Standplätze 
vorhanden sein. 

(7)  Müssen Versicherte von Stützen auf Fördermittel oder Bergungseinrichtungen über-
steigen, müssen Arbeitsbühnen oder Arbeitspodeste so bemessen und angeordnet sein, 
dass dies sicher möglich ist. 
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DA zu § 10 Abs. 2:

Sichere Standfläche siehe Durchführungsanweisungen zu § 9 Abs. 2. 

Anforderungen an Geländer siehe Technische Regeln für Betriebssicherheit „Gefährdung von 
Personen durch Ab sturz – Bereitstellung und Benutzung von Gerüsten“ (TRBS 2121 Teil 1). 

DA zu § 10 Abs. 3:

 Ein technischer Grund liegt vor, wenn z. B. Arbeitsbühnen die Pendelfreiheit der Fördermittel 
einschränken würden.

Arbeitspodeste unterscheiden sich von Arbeitsbühnen dadurch, dass sie 

•   kein Geländer 

 und

•   im Allgemeinen eine kleinere Standfläche als Arbeitsbühnen haben. 

Arbeitspodeste können klappbar sein. 

 Bezüglich der Anforderungen an eine sichere Standfläche bei Arbeitspodesten siehe Durch
führungsanweisungen zu § 9 Abs. 2. 

DA zu § 10 Abs. 5:

 Solche technischen Gründe können z. B. gegeben sein bei Seilprüfungen, beim Versetzen, An
bringen und Abnehmen von Schleppgehängen oder Sesseln. 

DA zu § 10 Abs. 6:

 Zu den betriebsmäßig erforderlichen Arbeiten gehört z. B. das Betätigen von Spannwinden.

Sichere Standplätze siehe Durchführungsanweisungen zu § 9 Abs. 2. 

DA zu § 10 Abs. 7:

 Diese Forderung ist erfüllt, wenn z. B. Arbeitsbühnen oder Arbeitspodeste ergonomisch güns
tig angeordnet und Festhaltemöglichkeiten sowie Anschlagpunkte für persönliche Schutzaus
rüstungen gegen Absturz vorhanden sind. 

Das Übersteigen kann zur Instandhaltung oder Bergung erforderlich sein. 
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§ 11 Zugänge zu Arbeitsbühnen und Arbeitspodesten 

(1)  Arbeitsbühnen und Arbeitspodeste müssen sicher erreichbar sein. Teile der Anlage 
dürfen den Zugang nicht behindern. 

(2)  Abweichend von § 15 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte“ (BGV 
D36/VBG 74) müssen Absturzsicherungen an Steigleitern von Stützen erst bei einer Länge 
von mehr als 10 m vorhanden sein. 

(3)  Abweichend von § 15 Abs. 6 der Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte“ (BGV 
D36/VBG 74) müssen Ruhebühnen an Steigleitern von Stützen erst bei einer Leiterlänge 
von mehr als 15 m vorhanden sein. Der Abstand von Ruhebühnen darf nicht mehr als 10 m 
betragen.

DA zu § 11 Abs. 1:

 Diese Forderung ist erfüllt, wenn z. B. Treppen oder Steigleitern, Laufstege, Überstieghilfen 
vorhanden sind. 

Teile, die den Zugang behindern können, sind z. B. Querträger, Leitungen, Abspannseile. 

 Nach § 15 der Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte“ (BGV D36) sind Steigleitern nur 
zulässig, wenn der Einbau einer Treppe betrieblich nicht möglich ist. 

 Anforderungen an Steigleitern siehe Arbeitsstättenrichtlinie „Steigeisengänge und Steig
leitern“ (ASR 20). 

Anforderungen an Treppen siehe Berufsgenossenschaftliche Information „Treppen“ (BGI 561). 

 Bezüglich Handläufe an Treppen und Laufstegen siehe Nr. 3.4 Berufsgenossenschaftliche 
Information „Treppen“ (BGI 561). 

DA zu § 11 Abs. 2:

Absturzsicherungen an Steigleitern siehe Nr. 6 Arbeitsstättenrichtlinie „Steigeisengänge und 
Steigleitern“ (ASR 20). 

§ 12 Spanngewichtsschächte 

(1)  Spanngewichtsschächte und Spanngewichte, die zur Durchführung von Instandhal-
tungsarbeiten betreten werden müssen, müssen mit sicheren Zugängen und Standflächen 
ausgerüstet sein. 

(2)  Abweichend von § 15 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte“ (BGV 
D36/VBG 74) müssen Absturzsicherungen an Steigleitern in Spanngewichtsschächten erst 
bei einer Länge von mehr als 10 m vorhanden sein. Absturzsicherungen müssen so gebaut 
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sein, dass an jeder Stelle der Steigleiter ein Übersteigen auf Spanngewichte möglich ist, 
soweit dies betriebstechnisch erforderlich ist. 

(3)  Abweichend von § 15 Abs. 6 der Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte“ (BGV 
D36/VBG 74) müssen Ruhebühnen an Steigleitern in Spanngewichtsschächten erst bei ei-
ner Leiterlänge von mehr als 15 m vorhanden sein. Der Abstand von Ruhebühnen darf nicht 
mehr als 10 m betragen. 

DA zu § 12 Abs. 1:

 Anforderungen an Standflächen und Zugänge siehe Durchführungsanweisungen zu § 9 Abs. 2 
und § 11 Abs. 1. 

§ 13 Sicherung gegen Ingangsetzen 

(1)  Anlagen müssen in den Stationen mit Einrichtungen zur Sicherung gegen unbefugtes 
und unbeabsichtigtes Ingangsetzen ausgerüstet sein.  

(2)  Bei Anlagen, die in zwei Fahrtrichtungen in Betrieb gesetzt werden können, müssen 
die Befehlseinrichtungen so beschaffen sein, dass ein Anlaufen der Anlage in die nichtbe-
absichtigte Fahrtrichtung vermieden ist. 

DA zu § 13 Abs. 1:

 Die Forderung nach Sicherung gegen unbefugtes Ingangsetzen ist erfüllt, wenn die Anlage  
z. B. mit Schlüsselschalter, abschließbarem Hauptschalter ausgerüstet ist. 

 Im Bereich der Umlenkstationen von Sesselbahnen und Schleppliften ist diese Forderung 
auch erfüllt, wenn NotBefehlseinrichtungen, die nach Betätigung in der „Aus“Stellung ver
bleiben, oder selbstsperrende Überfahrsicherungen vorhanden sind. 

 Die Forderung nach Sicherung gegen unbeabsichtigtes Ingangsetzen ist erfüllt, wenn z. B. Tas
ter mit einem möglichst eng umschließenden Kragen umgeben sind und der Taster in keiner 
Stellung über den Kragen hinausragt. 

 Ein unbeabsichtigtes Ingangsetzen ist sowohl durch zufällige Körperbewegung als auch durch 
Bewegung von Gegenständen, z. B. herabfallende Teile, möglich. 

DA zu § 13 Abs. 2:

 Diese Forderung ist z. B. erfüllt, wenn Schalter für die Rückwärtsfahrt als Schalteinrichtung mit 
selbsttätiger Rückstellung ausgeführt sind. 
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§ 14 Verständigungseinrichtungen 

In allen Stationen sowie in Fördermitteln, von denen aus Instandhaltungsarbeiten durchge-
führt werden, müssen Fernsprecher oder Funksprechgeräte vorhanden sein, mit denen sich 
die Versicherten untereinander verständigen können, sofern eine direkte Verständigung 
durch Zuruf nicht möglich ist. 

§ 15 Einrichtungen zum Abheben von Seilen 

(1)  Zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten auf Stützen und Stationen an Lauf-
rollen für Förder- oder Zugseile sowie an Tragseilschuhen müssen Einrichtungen zum Ab-
heben des Seiles fest angebracht sein. 

(2)  Abweichend von Absatz 1 sind bei Materialseilbahnen, Sprengseilbahnen und 
Schleppliften anstelle fest angebrachter Einrichtungen lösbare Abhebeeinrichtungen zu-
lässig. Diese müssen durch ihre Bauart gegen Kippen gesichert werden können.

DA zu § 15 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn z. B. 

•   Seilabhebeböcke bei Stützen mit aufliegendem Seil, 

•   Anschlagösen unterhalb von Niederhaltestützen 

vorhanden sind. 

§ 16 Laufschienen für Fördermittel 

(1)  In Abstellanlagen und Werkstätten müssen an Laufschienenenden und -unterbre-
chungen mechanische Endbegrenzungen vorhanden sein, die ein Abstürzen der Fördermit-
tel verhindern. 

(2)  Weichen müssen so ausgebildet sein, dass ausgeschwenkte Zungen nicht in den  
Arbeits- und Verkehrsbereich hineinragen. 

DA zu § 16 Abs. 2:

 Diese Forderung ist erfüllt, wenn z. B. ausgeschwenkte Zungen oberhalb von mindestens  
2,0 m über der jeweiligen Standfläche der Versicherten angeordnet sind. 
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IV.  Betrieb

§ 17 Betriebsanweisungen

(1)  Der Unternehmer hat eine Betriebsanweisung in verständlicher Form und Sprache 
aufzustellen und sie den Versicherten bekanntzugeben. 

(2)  Die Versicherten haben die Betriebsanweisungen zu beachten.

DA zu § 17 Abs. 1:

Betriebsanweisungen sollen insbesondere Festlegungen enthalten über 

•   Aufgaben der mit dem Fahrbetrieb beschäftigten Versicherten, 

•   das Verhalten bei Instandhaltungsarbeiten, wie Rollenwechsel, Seilkontrolle, Versetzen der 
Sessel oder Schleppgehänge, 

•   das Verhalten bei Störungen, wie Ausfall von Sicherheitseinrichtungen, Seilentgleisung, 
Ausfall der Verständigungseinrichtungen, 

•   die Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen, z. B. gegen Absturz, 

•  das Mitfahren in oder auf Fördermitteln, 

•   das Verhalten bei besonderen Witterungsverhältnissen, z. B. Gewitter, Sturm, schlechte 
Sichtverhältnisse, Lawinengefahr, 

ferner bei Seilschwebebahnen 

•   den Transport von Lasten, 

•   den Einsatz von Geräten zur Bergung von Versicherten aus blockierten Fördermitteln im Stö
rungsfall, 

ferner bei ortsveränderlichen Schleppliften und Materialseilbahnen 

•   den sachgemäßen Auf und Abbau der Anlagen. 

 Anweisungen werden durch Ausbildung und Unterweisung bekanntgegeben. Darüber hinaus 
können Anweisungen auch durch Aushänge bekanntgemacht werden.

 Soweit Anweisungen, die aufgrund anderer Rechtsvorschriften, z. B. Vorschriften für den Bau 
und Betrieb von Seilbahnen (BOSeil), Vorschriften für den Bau und Betrieb von Schleppauf
zügen (BOSchlepp), vom Unternehmer aufgestellt worden sind, die Belange des Arbeits
schutzes berücksichtigen, können sie die Bestimmungen dieser Vorschrift erfüllen.
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§ 18 Ingangsetzen 

Versicherte dürfen Anlagen erst ingangsetzen, wenn sie sich davon überzeugt haben, dass 
andere Versicherte nicht gefährdet werden. 

DA zu § 18:

 Diese Forderung ist erfüllt, wenn z. B. mit den Versicherten, die gefährdet sein könnten, eine 
Verständigung über das bevorstehende Ingangsetzen erfolgt ist. 

 Diese Forderung ist nicht erfüllt, wenn lediglich eine Zeit für das Ingangsetzen vereinbart 
wird. 

 Gefährdet sind Versicherte, die z. B. in Antriebsanlagen, Umlenkstationen, Spanngewichts
schächten, Ein und Auslaufbereichen sowie auf Stützen arbeiten und von Fördermitteln er
fasst werden oder in Gefahrstellen hineingeraten können.

§ 19 Verständigung 

Zur Vermeidung von Gefährdungen beim Betrieb der Anlage müssen Versicherte sich unter-
einander eindeutig verständigen. 

DA zu § 19:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn Versicherte z. B. 

•   festgelegte Formulierungen exakt verwenden, 

•   Aufträge durch Wiederholen bestätigen, 

•   sich unverwechselbar ansprechen, insbesondere bei Verständigung über Funk. 

§ 20 Instandhaltungsarbeiten an Anlagen und Fördermitteln 

(1)  Versicherte dürfen Instandhaltungsarbeiten nur durchführen, wenn Anlagen und För-
dermittel stillstehen. Während der Arbeiten muss die Anlage gegen unbefugtes Ingangset-
zen gesichert sein. 

(2)  Abweichend von Absatz 1 dürfen Versicherte Instandhaltungsarbeiten während des 
Betriebes durchführen, wenn sie durch Bewegungen von Teilen der Anlage und Fördermit-
teln nicht gefährdet werden können. 
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(3)  Sofern abweichend von Absatz 2 Wartungs- und Prüfarbeiten nur durchgeführt wer-
den können, wenn bestimmte Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften nicht ein-
gehalten werden, sind diese Arbeiten zulässig, wenn der Unternehmer mit der Durchfüh-
rung nur fachlich geeignete Personen beauftragt, die imstande sind, etwa entstehende 
Gefahren abzuwenden, und wenn sich keine Personen im Gefahrbereich aufhalten, die an 
diesen Arbeiten nicht beteiligt sind. 

(4)  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

	 •   Versicherte Seil- und Abspannarbeiten nur unter Aufsicht von Sachkundigen 
durchführen, 

	 •   die hierfür verwendeten Hilfsmittel und Zuggeräte für die auftretenden Belas-
tungen bemessen sind

  und 

	 •   vor jedem Einsatz deren Funktionsfähigkeit geprüft wird. 

(5)  Versicherte müssen Instandhaltungsarbeiten von den hierfür vorgesehenen Einrich-
tungen aus durchführen. Das Abschmieren und die Sichtkontrolle von Teilen der Anlage, 
die bis zu einer Höhe von 3,5 m über Flurebene angeordnet sind, sind von Leitern aus  
zu lässig. 

DA zu § 20 Abs. 2:

Versicherte sind durch Bewegungen nicht gefährdet, wenn z. B. 

•   Schutzeinrichtungen nach § 7 Abs. 2 vorhanden sind, 

•   sie von Fördermitteln nicht erfasst werden können. 

DA zu § 20 Abs. 4:

Die Aufsicht durch Sachkundige umfasst 

•   die Beurteilung der auftretenden Kräfte, 

•   die Auswahl der Hilfsmittel, 

•   die Festlegung des Arbeitsablaufs, 

•   das Erkennen von Gefahren, 

•   die Festlegung der Sicherheitsmaßnahmen. 
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 Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Seilschwebebahnen und Schlepplifte hat und mit den ein
schlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und allge
mein anerkannten Regeln der Technik (z. B. BGRegeln, DIN/CEN/ISONormen, VDEBestim
mungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Türkei 
oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) so
weit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand von Seilschwebebahnen und Schlepp
liften beurteilen kann. 

Hilfsmittel sind z. B. 

•   Anschlagmittel, 

•   Klemmplatten, 

•   Spannhaken, 

•   Spannkloben, 

•   Drallbäume. 

Zuggeräte sind z. B. 

•    Winden, 

•   Klemmbackengeräte, 

•   Kettenzüge. 

Siehe auch Unfallverhütungsvorschrift „Winden, Hub und Zuggeräte“ (BGV D8). 

 Bestellung eines Koordinators bei Einsatz von Fremdfirmen siehe § 6 der Unfallverhütungs
vorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1). 

DA zu § 20 Abs. 5:

Zur Sichtkontrolle gehört nicht die Seilprüfung. 

§ 21 Anforderungen an Versicherte 

Der Unternehmer darf mit der selbstständigen Durchführung des Fahrbetriebes und dem  
Instandhalten von Anlagen nur Versicherte beauftragen, die mindestens 18 Jahre alt, zuver-
lässig, für diese Tätigkeit tauglich und ausgebildet sind. 
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DA zu § 21:

 Die Anforderungen an die Tauglichkeit von Versicherten richten sich nach den Erfordernissen 
des jeweiligen Unternehmens unter Berücksichtigung von z. B. Art der Anlage und der Förder
mittel, Übersichtlichkeit der Anlage, Höhenlage, Klima. 

 Hinweise für die Tauglichkeit sind enthalten in den Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen 
für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G 25 „Fahr, Steuer und Überwachungstä
tigkeiten“ und G 41 „Arbeiten mit Absturzgefahr“. 

§ 22 Mitfahren von Versicherten 

(1)  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Steuerstände besetzt sind, wenn Versi-
cherte zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten auf oder in Fördermitteln mitfah-
ren. 

(2)  Fahren Versicherte zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten auf oder in För-
dermitteln mit, haben sie die hierfür vorhandenen besonderen Einrichtungen zu benutzen 
und sich während der Fahrt bestimmungsgemäß zu verhalten. 

(3)  Versicherte dürfen Seilscheiben mit besetzten Arbeitsgehängen nur umfahren, wenn 
dies vom Unternehmer zugelassen ist. 

(4)  In Fördermitteln von Materialseilbahnen darf der Unternehmer Versicherte nur mit-
fahren lassen, wenn aufgrund der Bauart der Fördermittel, der Seilbahnanlage und der 
Durchführung des Betriebes die Sicherheit der Versicherten gewährleistet ist und die Be-
rufsgenossenschaft ihre Zustimmung erteilt hat. 

DA zu § 22 Abs. 2:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn sich die Versicherten z. B. 

•   über ein Funksprechgerät mit dem Steuerpersonal verständigen, 

•   einen sicheren Stand verschafft haben, 

•   gegen Absturz gesichert haben, z. B. durch Anschlagen der persönlichen Schutzausrüs tun
gen gegen Absturz, 

•   bei Vorbeifahrt an Anlageteilen nicht in den Gefahrbereich begeben. 

Besondere Einrichtungen siehe § 9 Abs. 1 und § 14. 
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DA zu § 22 Abs. 3:

 Der Unternehmer kann das Umfahren zulassen, wenn die hierzu vom Hersteller festgelegten 
Voraussetzungen erfüllt werden. Voraussetzungen sind insbesondere das Nichtüberschreiten 
der höchstzulässigen Geschwindigkeit und der zulässigen Gesamtlast des besetzten Förder
mittels. 

§ 23 Transport von Lasten 

(1)  Werden mit Seilschwebebahnen Lasten transportiert, müssen die Versicherten die 
Lasten auf oder in Fördermitteln so anordnen und sichern, dass andere Versicherte nicht 
gefährdet sind. 

(2)  Versicherte müssen Fördermittel so beladen, dass im Arbeits- und Verkehrsbereich 
die Lasten die Sicherheitsabstände nach § 8 nicht einschränken. Hiervon darf nur abgewi-
chen werden, wenn Sicherheitsmaßnahmen gegen Gefährdung von Versicherten getroffen 
sind. 

DA zu § 23 Abs. 1:

Lasten sind sicher angeordnet, wenn sie an Teilen der Anlage oder Hindernissen nicht ansto
ßen oder hängenbleiben können. Lasten sind gesichert, wenn sie nicht herabfallen, umfallen 
oder verrutschen können.

DA zu § 23 Abs. 2:

Eine solche Sicherheitsmaßnahme ist z. B. das Räumen von Arbeitsplätzen.
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V.  Prüfungen

§ 24 Prüfungen

(1)  Der Unternehmer hat Anlagen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen 
Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch einen Sachverständigen auf ihren be-
triebs- und arbeitssicheren Zustand prüfen zu lassen. 

(2)  Der Unternehmer hat Anlagen entsprechend den Einsatzbedingungen und den be-
trieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, durch einen 
Sachkundigen auf arbeitssicheren Zustand prüfen zu lassen. 

(3)  Die Ergebnisse der Prüfungen nach Absatz 2 sind in ein Prüfbuch einzutragen, wobei 
der Nachweis auch formlos geführt werden kann. Sie sind mindestens bis zur nächsten Prü-
fung aufzubewahren.

DA zu § 24 Abs. 1:

 Prüfumfang und Prüffristen für den betriebssicheren Zustand sind für Seilschwebebahnen für 
Personen in den Vorschriften für den Bau und Betrieb von Seilbahnen (BOSeil), für Schlepp
lifte in den Vorschriften für den Bau und Betrieb von Schleppaufzügen (BOSchlepp) oder in 
anderen staatlichen Vorschriften festgelegt. 

 Die Prüfung des arbeitssicheren Zustandes erstreckt sich auf die Einhaltung der Bestim
mungen dieser Unfallverhütungsvorschrift über Bau und Ausrüstung sowie der allgemein an
erkannten Regeln der Technik. 

 Zur ersten Inbetriebnahme gehört nicht die Wiederinbetriebnahme von Schleppliften, die zu 
Saisonbeginn jeweils neu errichtet werden.

 Sachverständiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung besondere 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Seilschwebebahnen und Schlepplifte hat und mit den ein
schlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und allge
mein anerkannten Regeln der Technik (z. B. BGRegeln, DIN/CEN/ISONormen, VDEBestim
mungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Türkei 
oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) ver
traut ist. Er soll Seilschwebebahnen und Schlepplifte prüfen und gutachtlich beurteilen können.

 Als Sachverständige können z. B. herangezogen werden: Sachverständige der Technischen 
Überwachung, Fachingenieure der Hersteller, Fachingenieure der Betreiber. 

DA zu § 24 Abs. 2:

 Zum Prüfumgang des arbeitssicheren Zustandes siehe Durchführungsanweisungen zu § 24 Abs. 1. 

Sachkundige siehe Durchführungsanweisungen zu § 20 Abs. 4. 
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VI.  Ordnungswidrigkeiten

§ 25 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Absatz 1 Nr.1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen 

	 •   des § 3 Abs. 1 in Verbindung mit
  § 3 Abs. 3 Satz 2,
  § 4 Satz 1,
  § 8 Abs. 1 oder 4,
  § 9 Abs. 2, 4 Satz 1, Absatz 5, 7 oder 8,
  § 10 Abs. 1, 
  § 11 Abs. 3, 
  §§ 13, 14, 
  § 15 Abs. 1, 2 Satz 2 
  oder 
  § 16, 
	 •  des § 17 Abs. 1, 
  §§ 18, 20 Abs. 1 oder 4, 
  §§ 21, 22, 23 Abs. 1 oder 2 Satz 1 
  oder 
  § 24 
 zuwiderhandelt. 
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VII. Übergangs- und Ausführungsbestimmungen

§ 26 Übergangs- und Ausführungsbestimmungen

Für Anlagen, die vor dem 1. April 1990 in Betrieb waren, gelten folgende Bestimmungen 
nicht: 

	 •    § 8 Abs. 4, 

	 •    § 11 Abs. 1 Satz 2, 

	 •    § 11 Abs. 3, 

	 •    § 12 Abs. 2 hinsichtlich der Ausrüstung von Steigleitern mit Absturzsicherungen, 
 soweit diese aus technischen Gründen nicht nachrüstbar sind, 

	 •    § 12 Abs. 3 hinsichtlich der Ausrüstung von Steigleitern mit Ruhebühnen, 

	 •    § 15. 

  

VIII. Inkrafttreten

§ 27 Inkrafttreten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. April 1990 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Unfallver-
hütungsvorschrift „Seilschwebebahnen“ (VBG 11 c) vom 1. April 1964 außer Kraft. 

Genehmigung

Die Inkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschriften […] „Seilschwebebahnen und Schlepp-
lifte“ (BGV D31) […] zum 1. Januar 2010 wird genehmigt.

Bonn, 14. April 2010

Az.: III c 1-34124-2/130 

(Siegel)

Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales

Im Auftrag  
(gez. Koll)
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Anhang

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchführungs anweisungen aufgeführten 
Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze, Verordnungen

 Bezugsquelle: Buchhandel

2.  Unfallverhütungsvorschriften, Berufsgenossenschaftliche Regeln und Informa-
tionen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie Berufsgenossenschaft-
liche Grundsätze

 Bezugsquelle: VBG

3.  Normen

 Bezugsquelle:  Beuth Verlag GmbH  
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin

4. EG-Richtlinien

 Bezugsquelle:  Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH 
Postfach 100534, 50445 Köln
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Stichwortverzeichnis 

Die angegebenen Fundstellen beziehen sich auf die §§ der Unfallverhütungsvorschrift und ge
gebenenfalls zugehörige Durchführungsanweisungen. 

A
Abhebeeinrichtungen für Seile 15
Absturzsicherungen an Steigleitern 11; 12 
Anschlagpunkte für Sicherheitsgeschirre 9; 
 DA 10
Arbeitsgehänge DA 2; 9 
Aufsicht von Sachkundigen 20  

B 
Bergung 9
Bergungseinrichtungen 9; 10 

F 
Fahrbereich DA 2
Fördermittel 6; 9; 10 

G 
Geländer DA 9; 9; 10 

I 
Instandhaltungsarbeiten 2; 20 
Instandhaltungsplätze 2; 7; 10

K 
Kabinenbahnen DA 2

L 
Lasten 23 

M 
Materialseilbahnen DA 2 

R 
Rechtsvorschriften (EWG) 3
Ruhebühnen an Steigleitern 12

S 
Seilabhebeböcke DA 15
Seilauflaufstellen 7
Sesselbahnen DA 2
Sitzflächen 9
Sportgeräte 2
Sprengseilbahnen DA 2
Standflächen 9; 10
Standplätze 9
Steigleitern 11; 12

T 
Tauglichkeit von Versicherten DA 21 
Trittrasten an Sesselgehängen DA 9 

U 
Umfahren von Seilscheiben 22
Unbeabsichtigtes Ingangsetzen 13
Unbefugtes Ingangsetzen 13; 20 

W 
Wasserskilifte DA 2 
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sicherung (DGUV) entnommen werden; siehe

http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln

Hinsichtlich älterer, bislang unter VBG-Nummer geführter Unfallverhütungsvorschriften des sogenannten 
Maschinenaltbestandes bzw. bislang unter ZH-1-Nummern geführter Richtlinien, Sicherheitsregeln und 
Merkblätter, die bis zu ihrer Überarbeitung noch weiter gültig sind, siehe Internetfassungen der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)

http://www.dguv.de/bgvr

VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Die VBG ist eine gesetzliche Unfallversicherung mit über 31 Millionen Versicherungsver hältnissen in Deutsch-
land. Versicherte der VBG sind Arbeitnehmer, freiwillig versicherte Unternehmer, Patienten in stationärer 
Behandlung und Rehabilitanden, Lernende in berufsbildenden Einrichtungen und bürgerschaftlich Enga-
gierte. Zur VBG zählen über 900.000 beitragspflichtige Unternehmen aus mehr als 100 Gewerbe zwei gen – 
vom Architekturbüro bis zum Zeitarbeitsunternehmen.

Weitere Informationen zur VBG finden Sie unter www.vbg.de




